
788 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

22. 6. 1965 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1965, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 neuerlich 
geändert wird (14. Gehaltsgesetz-Novelle) 

Der Natiünalrat hat beschlüssen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr. 54, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 94/1959, 
BGBI. Nr. 247/1959, BGBL Nr. 29711959,. BGBL 
Nr. 281/1960', BGBL Nr. 164/1961, BGBL 
Nr. 306/1'961, BGBL Nr. 89/1963, BGBL 
Nr. 117/1'963, BGBL Nr. 144/1963, BGBL 
Nr. 312/1'963, BGBL Nr. 153/1'964, BGBL 
Nr. 10211965 und BGBL Nr. 124/1965 wird ge
ändert wie fo.lgt: 

2. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,{2) Der Beamte hat keinen Pensiünsbeitrag 
zu leisten 

a) wenn er auf Grund eines Verzichtes keine 
Anwartschaft auf Pen~iünsversürgung hat, 

h) für die Zeit eines Urlaubes, der ihm unter 
der Bedingung gewährt wurde, daß ,die 
Urlaubszeit für die Bemessung des Ruhe
genusses ni~t angerechnet wird." 

3. § 35 hat zu lauten: 
,,§ 35. (1) Wird ein Beamter ·der Dienstklasse I, 

II üder III aus der Verwendungsgruppe E in die 
Verwendungsgruppe D üder C o.der aus der Ver
wendungsgruppe D in die Verwendungsgruppe C 
iiberstellt, so. gebührt ihm die Gehaltsstufe, die 

1. Dem § 12 werden fülgende Absätze ange- sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für die 
fügt: Bestimmung seiner bisherigen Gehaltsstufe als 

,,(3) Dem Beamten, der ein vür der Aufnahme Beamter der bisherigen Verwendungsgruppe 
abgeschlo.ssenes Ho.chschulstudium üder ein Stu- maßgebend war, als Beamter der höheren Ver
dium an einer Akademie aufweist und in die wendungsgruppe zurückgelegt hätte. 
Verwendungsgruppe A o.der in eine entspre- (2) Wird ein Beamter der Dienstklasse I, II 
chende Verwendungsgruppe (§ 37 Abs. 5) auf- o.der III aus ,der Verwendungsgruppe E, D oder C 
genümmen wurde, ist die tatsächliche Zeit des in die Verwendungsgruppe B überstellt, so. ge
Hochschulstudiums in dem aus der Anlage er- bührt ihm die Gehaltsstufe, die sich ergeben 
sichtlichen Höchstausmaß so. weit für die Vo.r- würde, wenn er die Zeit, die für die Erreichung 
rückung in höhere Bezüge anzurechnen, als sie seiner Gehaltsstufe als Beamter der bisherigen 
vier Jahre übersteigt. Verwendungsgruppe im Wege der Zeitvür-

(4) Dem Beamten, der ein vür der Aufnahme ,rück:ung no.twendig ist, in dem zwei Jahre über~ 
abgeschlo.ssenes Studium an einer höheren Lehr- steigenden Ausmaß als Beamter der Verwen
anstalt mit einer fünfklassigen Oberstufe auf- dungsgruppe B zurückgelegt hätte; an die Stelle 
weist und in die Verwendungsgruppe B o.der A des Zeitraumes vo.n zwei Jahren tritt ein sülcher 
oder in eine entsprechende Verwendungsgruppe vün vier Jahren, wenn der Beamte das Anstel
(§ 37 Abs. 5) aufgenümmen wurde, ist die tat- lungserfo.rdernis für die Verwendungsgruppe B 
sächliche Zeit des erfülgreichen Besuches der ni.cht durch die Ablegung ,der Reifeprüfung an 
5. Klasse der Oberstufe, so.weit sie nach der Vo.H- einer höheren Lehranstalt erfüHt hat. 
endung des 18. Lebensjahres liegt, für die Vor- (3) Wird ein Beamter der Dienstklasse II 
rückung in höhere Bezüge .anzurechnen. Dies gilt o.der III aus der Verwendungsgruppe B in die 
sinngemäß für den Besuch vün Klassen einer Verwendungsgruppe A überstellt, so. gebührt 
höheren landwirtschaftlichen Bundeslehranstalt, ihm die Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, 
süweit die Zeit des Besuches ,deshalb nach der wenn er die Zeit, die für die Erreichung seiner 
Vollendung des 18. Lebensjahres liegt, weil vo.r Gehaltsstufe als Beamter der Verwendungs
der Aufnahme in die höhere BundesIehranstalt gruppe B im Wege der Zeitvürrückung nütwen
eine Praxiszeit zurückgelegt werden muß. dig ist, in dem vier Jahre übersteigenden Aus-

(5) Ist ein kalendermäßiger Zeitraum nach der I' maß als Beamter der Verwendungsgruppe A zu
im Abs. 1 vo.rgesehenen Regelung und nach derrückgelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes 
Bestimmung des Abs. 3 oder 4 anrechenbar, so. vo.n vier Jahren tritt ein sülcher vo.n sechs Jah
ist nur die günstigere Anrechnung zulässig." I ren, wenn der Beamte das Anstellungserfo.rder-
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2 788 der Beilagen 

nis für die Verwendungsgruppe A nicht durch genusses anrechenbare Ergänzungszulage auf die
die Vollendung einer Hochschutbildung im Sinne: sen Gehalt." 
der allgemeinen Anstellungserfordernisse fü,r 
dies,e Verwendungsgruppe erfüllt. 

(4) Wird ein Beamter der Dienstki'asse I, Il 
oder III aus der Verwendungsgruppe E, D 
oder ein die Verwendungsgruppe A übersteHt, 
so gebührt ihm die Gehaltsstufe, die sich er
geben wür,de, wenn die Abs. 2 und 3 auf ihn 
angewendet worden wären. 

(5) Wenn es für den Beamten günstiger ist, ist 
er abweichend von den Bestimmungen der Abs. 2 
bis 4 so zu behandeln, als ob ,er die Hälfte der 
Zeit, die er nach Erfüllung des gemeinsamen An
stellungser.fordernisses für die höhere Verwen
dungsgruppe in einer niedrigeren Verw,endungs
gruppe zurückgelegt hat, in der höheren Ver
wendungsgruppe verbr,acht hätte. 

(0) Wird ein Beamter der Dienstklasse IV, V, 
VI oder VII in eine höhere Verwendungsgruppe 
überstellt und hat er in der bisherigen Verwen
dungsgruppe bereits die in seiner Dienstklasse 
für die neue Verwendungsgruppe vorg,esehene 
niedrigste oder eine höhere Gehaltsstufe erreicht, 
so ändern sich mit der übersteIlung die Gehalts
stufe und der nächste VOl."'rückungsuermin nicht. 
Dem Beamten gebühren jedoch mindestens die 
Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, die 
sich ergeben würden, wenn er die in der bis
herigen Verwendungsgruppe anrechenbare Ge
samtdienstzeit in dem Ausmaß als Beamter der 
höheren Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, 
das sich bei sinngemäßer Anwendung der Abs. 1 
bis 4 ergeben würde. Wurde der Beamte gemäß 
§ 33 Abs. 3 vor dem Zeitpunkt der Zeitvor
rückung in die Dienstklasse III befördert, so ist 
der Zeitraum, um den die Beförderung vor dem 
Zeitpunkt der Zeitvorrückung liegt, der an
rechenbaren Gesamtdienstzeit zuzurechnen. 

4. § 46 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Wird ein Beamter, der unter die Bestim

mungen der Abschnitte II, III, V, VI, VII, VIII 
oder IX fällt, zum Ri.chter ernannt, so richtet 
sich seine Gehaltsstufe und sein allfälliger An
spruch auf eine Dienstalterszulage nach der Zeit, 
die für die Vorrückung oder für die Zeitvor
,rückung maßgebend war, und zwar, wenn der 
Beamte aus einer Verwendungsgruppe, für die 
volle Hochschulbilldung vorgeschrieben ist, über
steHt wurde, in de'm vier Jahre übersteigenden 
Ausmaß, wenn der Beamte aus einer Verwen
dungsgruppe, für die die Absolvierung einer 
höheren Lehranstalt vorgeschrieben ist, über
stellt wurde, in dem ,acht, Jahre übersteigenden 
Ausmaß, wenn der Beamte aus einer sonstigen 
Verwendungsgruppe überstellt wurde, in dem 
zehn Jahre übersteigenden Ausmaß." 

5. § 53 Abs.' 3 hat zu lauten: 

,,(3) Wird ein Beamter, der nicht unter die 
Bestimmungen der Abs. 1 oder 2 fällt, zum 
Hochschulassistenten ernannt, so .richtet sich 
seine Gehaksstufe nach der Zeit, die für die 
Vorrückung oder fü.r die Zeitvorrückung maß
gebend war, und zwa,r, wenn der Beamte aus 
einer Verwendungsgruppe, für die volle Hoch
schulbildung vorgeschrieben ist, überstellt wurde, 
in vollem Ausmaß, wenn der Beamte aus einer 
Verwendungsgruppe, für die die Absolvierung 
einer höheren Lehranstalt vorgeschrieben ist, 
ühersrellt wur1de, in dem vier Jahre übersteigen
den Ausmaß, wenn der ßeamte aus einer son
stigen Verwendungsgruppe überstellt wurde, m 
dem sechs Jahre übersteigenden Ausmaß." 

6. § 62 hat zu lauten: 

(7) Bei ,der übersteIlung eines Beamten der "ü b er s tell u n g 
Verwendungsgruppe C in eine höhere Verwen- § 62. (1) Wird ein Lehrer aus der Verwen-
dungsgruppe gemäß Abs. 2, 4 und' 6 zweiter dungsgruppe L 3 in eine der Verwendi.mgsgrup
Satz bleibt die Anderung der bezugsrechtlichen pen L 2 überstellt, so gebührt ihm die Gehalts
SteIlung, die gemäß § 33 Abs. 8 eingetreten ist, stufe, ,die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, 
außer Betracht. die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe als 

(s) Bei überstellungen nach den Abs. 1, 2, 4 Lehrier der Verwendungsgruppe L 3 notwendig 
und 6 erster Satz ist die in der höchsten Gehalts- ist, in dem zwei Jahre übersteigenden Ausmaß 
stufe einer' Di.enstkl'asse, aus der eine Zeitvor- als Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 
rückung nicht mehr vorgesehen ist, verbracht~ zurückgelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes 
Zeit bis zum Ausmaß von vier Jahren für die' von zwei Jahren tritt ein solcher von vier Jah
Vor,rüdmng und den Anfall einer Dienstalters-' ren, wenn der Lehrer das 'Anstellungserfordernis 
zulage anzurechnen. Die Bestimmungen der §§ 8 fü,r die Verwendungsgruppen L 2 nicht durch 
bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. die Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren 

(9) Durch eine übersteIlung nach den Abs. 1 Lehranstalt erfüUt hat. 
bis 4 wird der Vorrückungstermin nicht berührt (2) Wird ein Lehrer aus einer der Verwen-

(10) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Ver- dungsgruppen L 2 in die Verwendungs-
wendungsgruppe' niedriger als der Gehalt, der gruppe LI überstellt, so gebührt ihm die Ge
dem Beamten jeweils in einer niedrigeren Ver- haltsstufe, ,die sich ergeben würde, wenn er die 
wendungsgruppe zukommen würde, so gebührt Zeit, die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe 
dem Beamten eine für die Bemessung des Ruhe- als Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 
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788 der Beilagen 3 

notwendig ist, in dem vier Jahre übersteigenden die Verwendungsg,ruppe L 1 nicht durch die 
Ausmaß als Lehrer der Verwendungsgruppe LI Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne der 
zurückgelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes allgemeinen Anstellungserfordernisse für diese 
von vier Jahren tritt ein solcher von sechs Jah- V,erwendungsgruppe aufweist. 
ren, wenn der Lehr:er das Anstellungserfordernis (2) Wird ein Beamter aus der Verwendungs
für die V,erwendungsgl"uppe L 1 nicht durch die gruppe S 3 in die Verwendungsgruppe S 2 über
Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne der stellt, so bleibt er in der bisherigen Gehaltsstufe. 
allgemeinen Anstellungserfordernisse für di,ese (3) Bei überstellungen nach den Abs. 1 und 2 
Verwendungsgruppe ,erfüllt. ist die in der höchsten Gehaltsstuf.e einer Ver-

(3) Wird ein Lehrer aus der Verwendungs- wendungsgruppe verbrachte Zeit bis zum Aus
gruppe L 3 in die Verwendungsgruppe L 1 über- maß von vier Jahren für die Vorrückung und 
steHt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, die sich den Anfall einer Dienstalterszulage anzurech
ergeben würde, wenn die kbs. 1 und 2 auf ihn nen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11. sind 
ang,ewendet worden wären. sinngemäß anzuwenden .. 

(4) Wenn es für den Lehrer günstiger ist, ist (4) Dur,ch eine ObersteIlung nach den Abs. 1 
er abweichend von den Bestimmungen der und 2 wird der Vorrückungstermin nicht be
Abs. 1 bis 3 so zu behandeln, als ob er die rührt. 
Hälfte der Zeit, die er nach Erfüllung des ge- (5) Ist der jeweilige Gehalt in der neuen Ver
meinsamen Anstellungserfordernisses für die wendungsgruppe niedriger als der Gehal't, der 
höhere Verwendungsgruppe in einer niedrigeren dem Beamten jeweils in einer niedrigeren Ver
V:~rwendungsgruppe zurückgelegt hat, i.~ der wendungsgruppe zukommen würde, so gebührt 
hoheren Verwendungsgruppe verbracht hatte. dem Beamten eine fü,r die Bemessung des Ruhe-

(5) Wird ein Lehrer einer der Verwendungs- genusses anrechenbar,e Ergänzungszulage auf 
gruppen L 2 in eine der anderen Verwendungs- ' diesen Gehalt; für die Bemessung des Ruhegenus
gruppen L 2 überstellt, so bleibt er in der bis- ses anrechenbare Zulagen sind bei ,der Ermitt
herigen Gehaltsstufe. lung der Ergänzungszulage dem Gehalt zuzu-

(6) Bei Obers~el1ungen na·ch den Abs. 1 bis 3 rechnen." 
und 5 ist die in der höchsten Gehaltsstufe einer 
Verwendungsgruppe verbrachte Zeit bis zum 
·Ausmaß von vier Jahren für die Vorrückung 
und den AnfaH einer Dienstalterszulage anzu
rechnen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Durch eine Oberstellung nach den Abs. 1 
bis 3 und 5 wird der Vorrückungstermin nicht 
beruhrt. 

(8) Ist der jeweilige Gehalt in de'r neuen Ver
wendungsgruppe niedriger als der Gehalt, der 
dem Lehrer jeweils in einer niedrigeren Verwen
dungsgruppe zukommen würde, so gebührt dem 
Lehrer eine' für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrech.enba,re Ergänrzungszulage auf diesen Ge
halt; für die Bemessung des Ruhegenusses an
rechen bare Zulagen sind bei der Ermittlung der 
Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen." 

7. § 68 hat zu lauten: 

,,0 b e r s tell u n g 

8. An die Stelle des § 70 Abs. 2 bis 4 treten 
folgende Bestimmungen: 

§ 68. (1) Wird ein Beamter aus der Verwen
dungsgruppe S 3 oder S' 2 in die Verwendungs- treten. 
gruppe S 1 überstellt, so gebühren ihm die Ge- I (3) Wird ein Beamter der Allgemeinen Ve:
ha~tsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die wattung der Verwendungsgruppe B oder em 
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 zum 
die Erreichung seiner Gehaltsstufe als Beamter Beamten des Schulaufsichtsdienstes der ~ erwer:
der bisherigen Verwendungsgruppe notwendig dungsgruppe S 1 ernannt, so gebühren Ihm dIe 
ist, in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß Gehaltsstufe und allfällige Dienstalterszulage, die 
als Beamter der Verwendungsgruppe S 1 zurück- sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für 
gelegt hätte; an die Stelle des Zeitraumes von die Zeitvor,rückung oder für die Vorrückung in 
vier Jahren tritt ein solcher von sechs Jahren, seiner bisherigen Verwendungsgruppe . maß
wenn der ß.eamte das Anstellungserfordernis für gebend war, in dem 20 Jahre übersteIgenden 

,,(2) Wird ein Beamter der Allgemeinen Ver
waltung der Verwendungsgruppe C oder ein 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 zum Beam
ten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungs
gruppe S 3 oder S 2 ernannt, so gebühren ihm 
die Gehaltsstufe und allfällige Dienstaherszulage, 
die sich ergeben würden, wenn .er die Zeit, die 
für die Zeitvorrückung oder für die Vorrückung 
in seiner bisherigen Verwendungsgruppe maß
gebend war, in dem 18 Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes 
der Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in 
die er überstdlt wird; an die Stelle des Zeit
raumes von 18 Jahren t,ritt ein solcher von 
20 Jahren, wenn der Beamte nicht eine Reife
prüfung an einer höheren Lehranstalt abgelegt 
hat. Die Bestimmung des Abs. 1 letzter Satz ist 
mit der Abweichung anzuwenden, daß an die 
Stelle von 116 Jahren 18 beziehungsweise 20 Jahre 
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Ausmaß als Beamter des Schulaufsichtsdienstes 
der Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in 
die er übersteHt wird; an die SteHe des Zeit
raumes von 20 Jahren tritt ein solcher von 
22 Jahren, wenn der Beamte das Anstel
lungserfordernis für die Verwendungsgruppe 
L 1 nicht durch die VoIlendung einer Hoch
schulbildung im Sinne der allgemeinen An
stellungserforderniss,e für die~e Verwendungs
gruppe aufweist. Die Bestimmung des Abs. 1 
letzter Satz is;t mit der Abweichung an
zuweooen, daß an die SteHe von 16 Jahren 
2'0 heziehungsweise 22 Jahre treten. 

(4) Bei der Anwendung der Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 3 gelten § 35 Abs. 7 und § 68 Abs. 3 

. sinngemäß. 

(5) Ist der Gehalt, den der Beamte nach den 
Abs. 1 bis 3 erhält, niedriger als der bisherige 
Gehalt, so gebührt dem Beamten eine nach 
Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes 
einzuziehende, für die Bemessung des Ruhege
nusses anrechenbare Ergänzungszulage auf den 
bisherigen Gehalt; für die Bemessung des Ruhe
genusses anrechenbare Zulagen sind bei der Er
mitltlung der Ergänzungszulage dem Gehalt zu
zurechnen. " 

9. Dem § 72 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 
können frühestens in dem Zeitpunkt, in dem 
sie durch Zeitvor,rückung die Dienstklasse IV 
erreichen, in diese Dienstklasse befördert wer· 
den." 

10. § 72 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 

"Hiebei ist § 35 Abs. 5 mit der Abweichung 
anzuwenden, daß die Dienstzeit so weit anzu
rechnen ist, als nicht Abs. 3 Anwendung findet." 

11. § 75 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 

;,Hiebei ist § 35 Abs. 5 mit der AbweidlUng 
anzuwenden, daß die Dienstzeit so weit anzu
rechnen ist, als nicht Abs. 3 Anwendung findet." 

12. Im§ 75 ist folgender Absatz einzufügen: 

,,(6) § 35 Abs. 3 erster Halbsatz ist auch auf 
Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 1 ari
zuwenden, die die an SteIle einer Hochsdll11bil
dung vorgeschriebene besondere Ausbildung auf
weisen." 

Artikel II 

1. Die Bestimmungen dieses, Artikels gelten 
für Beamte des Dienststandes, 

a) die vor dem 1. Juli 1965 aus einer niedri
geren Verwendungsgruppe in derselben 
oder in einer anderen Besoldungsgruppe 
(§ 2 des Gehaltsgesetzes 1956) in die Ver-

wendungsgruppe B oder A oder in eine 
entsprechende Verwendungsgruppe (§ 37 
Ahs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956) überstellt 
wurden, 

b) bei denen auf Vordienstzeiten die Bestim
mungen über die übersteILung in die Ver
wendungsgruppe B oder A oder in eine 
entsprechende Verwendungsgruppe sinn
gemäß angewendet wurden oder anwend
bar g,ewesen wären, 

c) auf die § 12 Abs. 3 bis 5 des Gehaltsge
setzes 1956 in der Fassung des Artikels I 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden gewesen 
wäre, wenn diese Bestimmungen im Zeit
punkt der Aufnahme gegolten hätten . 

2. Ergibt sich bei der sinngemäßen Anwendung 
der B'estimmungen des Artikels I dies'es Bundes
gesetzes eine günstigere besoklungsrechtliche 
SteIlung als die, in der sich der Beamte am 
1. Juli 1965 befand, so ist ihm diese Stellung 
zuzuerkennen. Um das Ausmaß der Verbesse
rung der besoldungsrechdichen SteUung ist auch 
die sonstige dienstr~chtliche Stellung des Beam
ten zu verbessern. 

3. Ob und in welchem Ausmaß sich eine gün
stigere besoldungsrechtliche SteIlung im Sinne 
der Z. 2 ergiht, ist im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt durch einen Vergleich der tat
sächlichen Laufbahn und der Laufbahn der 
Beamten mit gleicher anrechenbarer Dienstzeit, 
dienstlicher BeurteiLung und dienstlicher Stel
lung festzustellen, die sich ergeben hätte, wenn 
die Bestimmungen über die übersteIlung in eine 
höhere Verwendungsgruppe und die Bestim
mungen des § 12 Abs. 3 bis 5 des Gehaltsge
setzes 1956 in der Fassung des Artikels I dieses 
Bundesgesetzes im Zeitpunkt der seinerzeitigen 
übersteIlung oder der seinerzeitigen Aufnahme 
gegolten hätten. 

4. Die besoldungsrechtliche Stellung ist zu
mindest so zu verbessern, wie sie sich auf Grund 
der Vorrückung oder Zeitvorrückung ergehen 
würde. 

5. Eine Verbesserung der besoldungsrechtlichen 
Stel1ung ist jedenfalls so weit ausgeschlossen, als 
dem Beamten anläßlich' der AnsteIlung, einer Be
förderung oder einer sonstigen Maßnahme, die 
die besoklungsrechtliche Stellung betraf und 
nicht auf einem Rechtsanspruch heruhte, eine 
günstigere Laufbahn zuerkannt wurde als den 
nicht unter die Bestimmungen dieses Artikels 
fallenden Beamten mit gleicher anrechenbarer 
Dienstzeit, dienstlicher Beurteilung und dienst
licher SteIlung. 

6. Die günstigere besoldungs,rechtliche Stellung 
ist dem Beamten mit 1. Juli 1'%5 zuzuerkennen, 
wenn der Beamte die Verbesserung der dienst
rechtlichen Stellung (Z. 2) bis 300. Juni 1'966 be
antragt. Stellt der Beamte den Antrag später, so 
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ist ihm die günstigere besoldungsrechtliche Stel
lung mit dem auf die Einbringung des Antrages 
folgenden Monatsersten zuzuerkennen. 

7. Bei Beamten, auf. die die Z. 2 und 3 an
g,ewendet wurden und die bis spätestens 1. Juli 
1967 in die nächsthöhere Dienstklasse befördert 
werden, kann aus Anlaß dieser Beförderung und 
mit deren Wirksamkeit - jedoch frühestens mit 
der Wirksamkeit nach Z. 6 - im Einvernehmen 
mit dem, Bundeskanzleramt die besoldungsrecht
liche ,'Stellung günstiger festgesetzt werden als sie 
sich aus § 33 des Gehaltsgesetzes 1956 ergibt. 

Artikel III 

Sofern in diesem Bundesgesetz von höheren 
Lehranstalten gesprochen wird, sind darunter für 
die Zeit vor dem Wirksamwel"den des Schul
organisationsgesetzes, BGBI. Nr. 242/1%2, mitt
lere Lehranstalten beziehungsweise Mittelschulen, 

'wie Gymnasien, Realgymnasien, Realschulen, 
Frauenoberschulen, Arbeitermittelschulen, Auf
baumittelschulen, Bundeserziehungsanstaken, 
Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten, Bil
dungsanstalten fü'r Lehrer für den hauswirt
schaftlichen oder für den gewerblichen Fach

höhere tand- und forstwirtschaftliche Lehranstal
ten zu verstehen. 

Artikel IV 

Wurde das Studium mit einem Trimester be~ 
gonnen, so ist bei der Anwendung des § 12 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung 
de Artikels I Z. 1 dieses Bundesg,esetzes als Be
ginn des Studiums, wenn das erste Trimester ein 
Sommertrimester oder ein Herbsttrimester war, 
der 1. Juli, wenn das erste Trimester ein Winter
tJrimester war, der 1. Jänner des betreffenden 
Jahres anzusehen. 

Artikel V 

1. Dieses Bundesgesetz tritlt mit Ausnlhme der 
Bestimmungen des Artikels I Z. 2 am 1. Juli 1965 
in Kraft. 

2. Die Anlage zu § 12 Abs. 3 des Gehaltsgc
s,etzes 1956 in der Fassung des Artikels I Z. 1 
dieses Bundesgesetzes tritt mit dem Ablauf des 
31. Dezember 1966 außer Kraft. 

Artikel VI 

unterricht, Handelsakademien, höhere Abteilun- Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
gen an den technischen und gewerblichen Lehr- jedes Bundesministerium so weit betraut, als es 
anstalten, Lehranstalten für Frauenberufe und I oberste Dienstbehörde ist. 

1. Höchstausmaß für die Anrechnung der tat
sächlichen Zeit des Hochschulstudiums nach § 12 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956: 

a) Zwei Jahre: Medizin, Chemie, Bauingeni
eurwesen, Elektrotechnik, Nachrich,tentedl
nik, Schiffstechnik, Technische Chemie. 

b) Eineinhalb Jahre: Physik, Architektur, 
Maschinenbau, Technische PhY3ik, Wirt
schaftsingenieurwesen. 

Anlage 
zu § 12 Abs. 3 des 

Gehaltsgesetzes 

c) Ein Jahr: Katholische Theologie, Feue
rungs- und Gastechnik, Papier- und Zell
stoff technik, Kulturtechnik, Tierheilkunde. 

d} Ein halbes Jahr: alle übrigen Studienrich
tungen. 

2. Als Beginn des Zeitraumes von vier Jahren 
ist, wenn das erste Seme~ter ein Wintersemester 
war, der 1. Juli, und wenn das erste Semester 
ein Sommersemester war, der 1. Jänner' des be
treffenden Jahres anzusehen. 
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6 788 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Beim Bundeskanzlemmt wurde seit längerer einzelnen Fachrichtungen zu ersehen ist, das bei 
Zeit und von verschiedenen Stellen angeregt, die der Anreclmung höchstens zu veranschlagen ist. 
Bestimmungen über die überste11ungin eine Bei der Festsetzung dieses Ausmaßes wurde ver
höhere Verwendungsgruppe in der' Richtung sucht, annäherungsweis'e die Zeiträume zu be
einer Verminderung des sogenannten "überstel- stimmen, die in der Regel, also von der Mehr
lungsverlustes" zu ändern; auch mehrere Initia- zahl der Studenten der betreffenden Fach:rich
tivanträge in dieser Richtung liegen vor. Der I tun:g, Zur ordnungsgemäßen Absol'vierung des 
Nationalrat hat überdies die Bundesregierung in Studiums benötigt werden. Auf die Befristung 
einer Entschließung aufgefordert, "Verhandlun- I im Artikel V Abs. 2 wird hingewiesen. 
gen mit den vier Gewerkschaften des öffentlichen I Aus ähnlichen Erwägungen, wie sie bezüglich 
Dienstes mit dem Ziele aufzunehmen, dem Na- I des höheren Dienstes angestellt wurden, ist 
tionalrat einen Gesetzentwurf vorzulegen, der I ,auch eine Anrechnung der Zeit des Besuches der 
eine Minderung der überstellungsverluste für die 5. Klasse einer Oberstufe einer höheren Lehr
Beamten der Verwendungsgruppe A und B zum anstalt vorgesehen. Diese Regelung gilt gegen
Inhalt hat". wärtig für die Absolventen höherer Abteilungen 

Das Ergebnis der Verhandlungen ist der bei- an technischen und gewerblichen Bundeslehranc 

liegende Entwurf der 14. Gehaltsgesetz-Nove11e. stalten und der Lehrerbil'dungsanstaken. In we
Zu den Bestimmungen des Entwurfes wird be- nigen Jahren wird diese Regelung auch für die 

merkt: Absolventen von Handelsakademien von Bedeu
tung sein. Naturgemäß wird sich die Bedeutung 

Zu Artikel I Z. 1: der Neuregdung nach voller Auswirkung der 
D ch d' H b d Ob 11 Einführung des 9. Schuljahres aufi11e neueintre-

ur " . le . era setzung , er ". e~ste ungs- tenden Beamten .der Verwendungsgruppe A 
verluste 1st dIe Frage der Be:ück~lchtl?ung län- I und B ausdehnen. Diese Auswirkung ist jedoch 
~er da~ernde~ ~?chschulstud,en;"heIn dbeso~ I positiv zu beurteilen, weiJ. durch sie gewährleistet 

ers a utes ta mm getlOeten.. a .ren na I wird, daß Maturanten und Akademiker, die im 
d.en gelte~den überstellungsbesummungen e~wa Gegensatz zu den Beamten der Verwendungs
em Techm~er, der nach d.er Vol~endung seu:es gruppen E bis C ihre Berufsausbildung nicht bis 
Studmms In den. Bundesdienst . emgetreten, 1st, I zum 18. Lebensjahr abschließen können, gegen
nur da.nn von ~mem Aka~em.,ker, der neben über den Beamten der erwähnten Verwendungs-
dem Dienst studl'ert hat, pratenert wurde, wenn 'cht b _L t "1' t . d 

. ch' ch d' cl I' gruppen m enaUI ellg sm . sem te ms es Stu lum tatsä 1 Ich länger als . 
sechs Jahre (zwölf Semester) gedauert hat, würde Zu Artikel I Z. 2: 
nach den rieuen übersteIlungsbestimmungen die Die Neufassung des § 22 Abs. 2 sieht vor, daß 
Präterierung schon dann eintreten, wenn sein ein Beamter, der nach der Aufnahme einen 
Studium tatsächlich die Mindestdauer emes Pensionsverzicht abgibt, von diesem Zeitpunkt 
Hochschulstudiums (acht Semester) übersteigt. an von der Leistung des Pensionsbeitrages befreit 
Im FaHe der Verwirklichung der beabsichtigten . 

I d h 
1st. 

Neurege ung ist es a er unvermeidlich, tatsäch-
licl1e Studienzeiten in dem erfahrungsgemäß für Zu Artikel I Z. 3 bis 8: 
die einzelnen Fachricl1'tungenerforderlichen Aus- Der "überstellun'gsverlust" wird in der Mehr
maß, soweit vier Jahre überscllritten werden, für zahl der Fälle bei einer übersteILung in die Ver
die Vorrückung in der Verwendungsgruppe A wendungsgruppe B beziehungsweise in die Ver
oder in einer gleicl1wertigen Verwendungs- wendungsgruppe A um zwei Jahre vermindert. 
gruppe anzurechnen. Da es nicht im Interesse Das gegenwärtige Ausmaß des Abzuges bleibt für 
des Dienstes liegen kann, Studienzeiten unbe- die wenigen FäHe bestehen, in denen eine Auf
grenzt anzurechnen, enthält der Entwurf eine nahme oder überstellung von Beamten inl den 
Anlage, aus der das Ausmaß des Studiums der höheren Dienst vorgenommen wurde, die das 
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Anstellungserfordernis nicht durch die Vollen
dung einer Hochschulbildung im Sinne der all
gemeinen Anstellungserfordernisse erfüllen. 

Im Interesse einer besseren übersicht wurden 
die Bestimmungen des § 35 neu gefaßt. 

Die erwähnten Grundsätze gelten auch für die 
Textierung der überstellungsbestimmungen der
Richter, Hochschullehrer, Lehrer und Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes. 

Zu Artikel I Z. 10 bis 12: 
Diese Änderungen sind im Hinblick auf die 

Neufassung des § 35 erforderlich. 

Zu Artikel II Z. 1: 
In dieser Ziffer wird der Anwendungsbereich 

der überg,angsbestimmungen geregelt. 
gr umfaßt Beamte, die vor dem Inkrafttreten 

der Neuregdung in die Verwendungsgruppe B 
oder in die Verwendungsgruppe A oder in eine 
vergleichbare Verwendungsgruppe übersteHt 
wurden, sowie Beamte, denen Vordienstzeiten 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 lit. c der Vor
dienstzeitenverordnung 1957 oder ähnlicher Be
stimmungen für öffentlich-rechtliche Bundesbe
dienstete angerechnet wurden. Die Übergangsbe
stimmungen gelten ferner für Beamte mit be
stimmten, länger dauernden Suudien. 

Zu Artikel II Z. 2: 
Hier wird der in den Z. 3 bis 5 näher ausge

führte Grundsatz ausgesprochen, daß dem Beam
ten die günstigere dienstrechtliche Stel'lung zuzu
erkennen ist, wenn sie sich aus der sinngemäßen 
Anwendung der neuen Bestimmungen über die 
überstellung oder länger dauerndes Studium auf 
seinen Fall ergibt. 

Zu Artikel 11 Z. 3: 
Das Ausmaß der Verbesserung der dienstrecht

lichen Stellung ist· durch einen Verglei,ch der 
tatsächlichen Laufbahn mit der Laufbahn festzu
stellen, die sich' ergeben hätte, wenn die neuen 
überstellungsbestimmungen schon früher gegol
ten hätten. Bei Richtern, HochschuHehrern, 
tehrern und Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
wird sich die Verbesserung der dienstrechtlichen 
Stellung aus Z. 4 von selbst ergeben; bei Beam
ten der allgemeinen Veorwaluung, leitenden 
Wachebeamten und Berufsoffizieren wird eine 
übel1prüfung der Laufbahn unerläßlich sein, es 
sei denn, sie befinden sich in einer Dienstklasse, 
in der sich die freie Beförderung noch nicht oder 
nur in einem geringeren Ausmaß auswirkt. 

Zu Artikel II Z. 4: 
Diese Regelung ergibt sich an sich schon aus 

dem geltenden Text des Gehaltsgesetzes 1'956. Sie 
stellt klar, daß bei der Anwendung der Z. 3 
zumindest die sich auf Grund ,der Vorrückung 
oder Zeitvorrückung ergebende dienstrechtliche 
Stellung erreicht werden muß. 

Zu Artikel 11 Z. 5: 
Es erschien zweckmäßig, schon im Entwurf 

klarzustellen, inwieweit eine Verbesserung der 
tatsächlichen dienstrechtl'ichen Stellung ausge
schloss'en sein soll. Die in der Z. 5 umschriebenen 
Maßnahmen verhindern nicht zur Gänze eine 
Verbesserung der tatsächlichen besoldungsrecht~ 
lichen Stellung, sondern nur "so weit", als ein 
Beamter oder eine Beamtengruppe anläßlich 
oder nach der übersteUung in eine höhere Ver
wendungsgruppe in Aüsübung des freien Ermes
sens günstiger behandelt wurden als nicht über
stellte Beamte. 

Zu Artikel 11 Z. 6: 
Aus verwaltungstechnischen Gründen muß die 

Behandlung eines Beamten nach den geplanten 
übergangsbestimmungen davon abhängig ge
macht werden, daß er einen diesbezüglichen An
trag stellt. Die Regelung über den Wirksamkeits
beginn der Festsetzung einer günstigeren dienst
rechtlichen Stellung wmde sinngemäß aus den 
Bestimmungen der Vordienstz·eitenverordnung 
1957 übernommen. 

Zu Artikel II Z. 7: 
Ähnlich wie aus Anlaß der Neuregelung der 

Laufbahn der Beamten der Verwendungs
gruppe C durch die 11. Gehaltsgesetz-Novelle 
kann es bei Beamten, deren dienstrechtliche Stel
lung mit dem Inkrafttreten der Neuregelung der 
überstenungsbestimmungen verbessert wird, 
notwendig sein, auch die besordungsrechtliche 
Stellung nach einer Beförderung neu festzu
setzen. Die Grundlage hiefür soll durch die Z. 7 
geschaffen werden. 

Zu Artikel III: 
Diese Regelung berücksichtigt den Umstand, 

daß das Schulorganisationsgesetz die Bezeichnung 
der früheren Mittelschulen beziehungsweise 
mittleren Lehranstalten geändert hat. 

Zu Artikel IV: 
Da in der Vergangenheit einzelne Studienab

schnitte in Trimester gegliedert waren, mußte 
übergangsweise auf dies,en Umstand Bedacht ge
nommen werden. 

Zu Artikel V: 
Die Z. 1 regelt den Wirksamkeitsbeginn. 
Die Z. 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß 

für die Abschätzung der für die verschiedenen 
Studienrichtungen erforderlichen Studienzeiten 
nur sehr unvollständiges Material zur Verfügung 
stand. Es soll daher auf Grund einer Anregung 
des Bundesministeriums fü,r Unterricht die der
zeitige Anlage nur bis zum Ende des nächsten 
Jahres gelten und dann auf Grund einer über
prüfung durch eine neu gefaßte Anlage ersetzt 
werden. 

Zu Artikel VI: 
Diese Bestimmung enthält die Vollzugsklausel. 

788 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




